
           

Visiogramm zur Darstellung des Kontrollsystems  
der Verkehrssicherungspflicht   

im Landesbetrieb Wald und Holz NRW 
 
 
 
 

  
LFBB 

 
LRFA 

LFB II der 
Zentrale 

 
LFG LEFB 

Leiter des LB 
WuH NRW 

Baumkontrollen und 
Kontrollen von 

Bauwerken, Erholungs- und 
sonstigen techn. 
Einrichtungen 

Dokumentation eines 
Baum- oder sonstigen 

Unfalls 

Leiter des LB WuH NRW verwahrt die Kopien 
und entscheidet bei Beanstandungen über 
erforderlichen Maßnahmen 

LFB II 
überreicht Kopie 
des Formblattes 
4 an den Leiter 
des LB WuH 
NRW 

Prüft die Formblätter 1a, 1b, 1c  und 2a und 
dokumentiert dies auf Formblatt 4 

Rückleitung der Formblätter 1a, 1b, 
1c  und 2a mit Sichtvermerk  

LFG LEFB 
leitet 
Formblätter 
1a, 1b, 1c  
und 2a an 
LRFA 

Vorlage 
der 
Formblätter 
1a, 1b, 1c  
und 2a  

LFG LEFB führt Stichproben vor Ort durch und 
dokumentiert das Ergebnis auf den Formblättern 
1a, 1b, 1c  und 2a 

LFBB prüft 
vor Ort 

Dokumentation des 
Baum- oder sonstigen 
Unfalls  mit Formblatt 
3 


